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II. Das Spezialabkommen mit Italien enthält drei Bestimmungen, welche für 
Deutschland ohne Interesse sind und von denen lediglich die Dritte eine Neue
rung bringt, während die beiden ersten nur eine Bestätigung bisheriger Verhält
nisse bilden.

Die erste Bestimmung sichert den Getreidesendungen aus Italien, welche ins 
Lagerhaus Brunnen gelangen, um alsdann über die Gotthardbahn hinaus reexpe- 
diert zu werden, die Anwendung der Transitsätze zu.

In der zweiten Bestimmung wird erklärt, dass die Reisenden und Frachten aus 
Italien nach Stationen der Gotthardlinie nicht ungünstiger behandelt werden 
sollen, als es für andere Reisende und Frachten im internen Verkehr der 
Bundesbahnen gemäss der jeweiligen Tarifgesetzgebung der Schweiz der Fall ist.

Die Dritte Bestimmung endlich sieht für die Südfrüchte aus Italien (agrumi) 
einen neuen Ausnahmetarif der S.B.B. mit einigermassen reduzierten Frachtsät
zen vor.

Diese drei Entwürfe, zu zwei Verträgen und einem Schlussprotokoll, sind nun 
den drei Regierungen zugestellt. Im Fall der Zustimmung werden die drei 
Dokumente von den zu bezeichnenden Vertretern der Regierungen unterzeich
net3 und alsdann in jedem Staate der verfassungsmässigen Ratifikation entgegen
geführt werden.

3. Die Unterzeichnung fan d  am 13. O ktober 1909 in Bern statt.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . de Claparède, an den Bundes
präsidenten und Vorsteher des Politischen Departementes, A. Deucher

PB  Berlin, 24. April 1909

Als ich gestern bei seinem wöchentlichen Empfang den Staatssekretär von 
Schoen aufsuchte, begrüsste er mich mit dem Ausdruck seiner Freude darüber, 
dass die Verhandlungen der Gotthardkonferenz zu einem glücklichen Abschluss 
gelangt seien; er hatte das betreffende Abkommen soeben erhalten und noch 
nicht gelesen, wie er sagte, allein er kenne den wesentlichen Inhalt derselben aus 
den vielen aus Bern erhaltenen Berichten und der von ihm selbst erteilten 
Instruktionen. Er glaubte nicht, dass die bezüglichen Unterhandlungen so lange 
dauern würden, -  Deutschland trage dafür die Verantwortlichkeit nicht; unsere 
italienischen Freunde, sagte er, haben durch nachträgliches Einbringen von 
unerwarteten Anträgen auch Deutschland in Verlegenheit gebracht, da letzteres 
sich sagen musste, wenn Italien noch mehr verlangt und erlangt, sollte auch 
Deutschland noch etwas verlangen! Nun ist wohl diese streitige Frage nunmehr 
aus der Welt geschafft und wir freuen uns darüber. Ich frug, ob der Vertrag dem 
Reichstag vorzulegen sei; Herr von Schoen meinte, die Mitteilung derselben an 
den Reichstag werde wohl stattfinden, da die Gotthardfrage den Reichstag und
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die Nation interessiere; eine Ratifikation des Abkommens aber dürfte wohl 
kaum notwendig sein, da letzteres eine finanzielle Belastung des Reiches nicht 
zur Folge habe.

[...] '

1. Ausführungen zur Mehlzollfrage und zu den Verhältnissen in der Türkei.
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B E R IC H T  V O N  H A U P T M A N N  U . W IL L E  Ü B E R  D IE  K O M M A N D IE R U N G  Z U M  
G A R D E -J Ä G E R -B A T A IL L O N  P O T S D A M  
1. O K T O B E R  1 9 0 6 -3 0 . S E P T E M B E R  19071

Zürich, im Frühjahr 1909

Ich habe mein Ausland-Kommando zu dem Garde-Jäger-Bataillon in Potsdam 
angetreten mit dem Bewusstsein, dass ich seit meinem ersten militärischen 
Denken die deutsche Armee mit Augen der Bewunderung betrachtet habe. 
Wenn demnach für den vorliegenden Bericht die Gefahr einer Voreingenom
menheit besteht, so kann andererseits nur wohlwollende Beurteilung über Dinge 
und Menschen gerecht sein. Da ich auch über Fehler und Schwächen der

1. Autor ist der Sohn des späteren Generals Ulrich Wille. A b  gedruckt wird bloss die Einleitung des 
Berichts. Der eigentliche Bericht schliesst mit den folgenden Ausführungen:

[...]  Die Manöver bewiesen die vortreffliche Gefechtsausbildung der Infanterie im Angriff, wie 
in der Verteidigung. Grosse Marschleistungen gab es nicht, aber Hitze und Sandboden liessen es 
dennoch als anerkennenswert erscheinen, dass es keine M arschkranke gab. D er deutsche Infante
rist pflegt seine Füsse, weil es seine Pflicht ist, für deren Vernachlässigung er einstehen muss; 
marschiert trotz Schmerzen einer Fusswunde weiter, weil der Vorgesetzte keine W ehleidigkeit 
duldet.

Ich habe die deutsche Arm ee verlassen mit der Überzeugung, dass die Armee zuversichtlich in 
einen Krieg ziehen darf. Ich stimme denjenigen zu, die vor dem Nachmachen des deutschen 
Vorbildes warnen. Wir sollen äusserlich eigene Wege gehen, die unsem  Verhältnissen Rechnung 
tragen. Eigne Wege gibt es aber nicht für die innere Zuverlässigkeit einer Arm ee, für die 
Gewissenhaftigkeit und Entschlussfähigkeit der Führer und für die Pflichttreue und Energie der 
Truppen. Es gibt keine eigenen Wege für die soldatische Auffassung des Einzelnen. Bei m einer 
Rückkehr musste ich mich erst an den Mangel soldatischer Auffassung gewöhnen, der es uns 
ermöglicht, dass Offiziere an verantwortungsvoller Stelle bleiben, obwohl seit Jahren jederm ann 
von ihrer Ungeeignetheit überzeugt ist. Ich musste mich an den Mangel des innern Respektes 
gewöhnen, den unser Offizier bei der Truppe sich verschafft. Ich musste mich daran gewöhnen, 
dass unsere Unteroffiziere so wenig A utorität über die Mannschaft haben, dass sie in vielen Fällen 
in keiner Weise ein Führer ihrer Leute sind und kaum als gute Soldaten ihren Leuten ein Beispiel 
sind.

Die straffe deutsche Auffassung ist, was wir zum Vorbild nehmen müssen. Und wenn früher 
oder später Anzeichen bestehen werden, dass in Deutschland die alte preussische Straffheit 
nachlässt, so soll das uns ein Ansporn sein, sie bei uns um so mehr anzustreben. Die straffe 
Auffassung über Pflicht macht den Menschen zum Mann und zum Soldaten.
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